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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1998

Norm

ZPO §477 A1

ASGG §67 Abs1 Z1

ASGG §85 Abs2

Rechtssatz

Bringt ein Versicherter beim zuständigen Versicherungsträger einen Antrag ein, den dieser dem Gericht gemäß § 85

Abs 2 ASGG mit dem Begehren übermittelt, "dem Klagebegehren nicht stattzugeben" bzw "die Klage wegen

Fristversäumnis zurückzuweisen" und wurde darüber vom Gericht entschieden, obwohl es unter sämtlichen

rechtlichen Gesichtspunkten an einer (inhaltlichen) Entscheidungskompetenz des Gerichtes mangelt, weil tatsächlich

eine Klage nicht vorliegt, so kann von einer - nicht bekämpfbaren - Nichtentscheidung nicht ausgegangen werden. Die

Eingabe wäre vielmehr an den Versicherungsträger zurückzustellen gewesen.
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Ähnlich; Beisatz: Hier: Antrag auf Herstellung des gesetzlichen Zustandes gemäß § 101 ASVG. (T1)
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